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Öffentliche Bekanntmachung über die Offenlegung von Fortführungen des 
Liegenschaftskatasters 

Im gesamten Gebiet der Stadt Herne wurde das Liegenschaftskataster aufgrund von 
Änderungen die durch die Grundbuchverwaltung mitgeteilt wurden und der Berichtigung von 
Lagebezeichnungen und des Gebäudebestandes fortgeführt. 

Gemäß § 13 Absatz 3 und 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster vom 1. März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG 
NRW, Sammlung der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen 
(SGV.NRW) 7134) in Verbindung mit § 22 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 25. Oktober 2006 
(DVOzVermKatG NRW, SGV.NRW 7134) in den jeweils aktuellen Fassungen, erfolgt die 
Bekanntgabe dieser umfangreichen Fortführungen des Liegenschaftskatasters durch 
Offenlegung. Die Offenlegung tritt an die Stelle der schriftlichen Bekanntgabe von 
Veränderungen an die Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten. 

Die Offenlegung erfolgt in der Zeit vom  
 
 1.Februar 2026 bis einschließlich 28. Februar 2026 
 
beim Fachbereich Vermessung und Kataster der Stadt Herne, Langekampstraße 36, 
Erdgeschoss, Raum B.E03. 

Die Einsichtnahme ist nach Terminabsprache unter Telefon 0 23 23 / 16 - 46 18 oder per 
E-Mail an katasterauskunft@herne.de möglich. 

Im Rahmen der Offenlegung haben die Eigentümerinnen, Eigentümer und 
Erbbauberechtigten Gelegenheit, das Liegenschaftskataster einzusehen und sich über die 
Veränderungen im Liegenschaftskataster zu ihren Grundstücken unterrichten zu lassen. 

Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines Monats nach der 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich 
erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beigefügt werden. Die Klage kann auch in 
elektronischer Form eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein und an die elektronische Poststelle des 
Gerichts übermittelt werden. 

Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten 
Person versäumt werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Nach Ablauf der Offenlegungsfrist tritt der geänderte Stand des Liegenschaftskatasters an 
die Stelle des bisherigen. 

Die öffentliche Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Homepage der Stadt Herne, unter 
www.herne.de erschienen.  

Herne, den 9. Januar 2026 

Stadt Herne 
Der Oberbürgermeister 

mailto:katasterauskunft@herne.de
https://www.herne.de/
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Youssef Boughrara 

Für Youssef Boughrara, geboren am 26. September 1987, mit unbekanntem Aufenthaltsort, 
liegt bei der Stadt Herne, Fachbereich Soziales, Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, Hauptstraße 241, 44649 Herne, Zimmer 260, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

Bescheid vom 3. November 2025 Aktenzeichen 41/3-2017.45032  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger telefonischer 
Absprache unter 0 23 23 / 16 - 32 19 in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 2. Januar 2026  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für die Firma 

Fast Green Power GmbH 

Für die Firma Fast Green Power GmbH letzte bekannte Anschrift, Heerstraße76, 
44653 Herne, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 620, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

Gewerbesteuerbescheid 2020 folgende vom 6. Januar 2026, 
Vertragsgegenstandsnummer 5000100012075995 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 bis 16 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr in Empfang genommen 
werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 5. Januar 2026 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Jan Krajicek 

Für Herrn Jan Krajicek, unbekannter Aufenthaltsort, ehemals: Königstraße 5 in 44651 
Herne, liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, 
Bußgeldstelle, Südstaße. 8, 44625 Herne, Zimmer 101 folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 

Bescheid vom 7. Januar 2026, Aktenzeichen 89687373/A1B/0490 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach Terminabsprache 
angenommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 2006 
(Sammlung der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 7. Januar 2026 
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